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(4) Die Bank ist bei Verletzung des Kreditvertrages 
durch die Genossenschaften berechtigt, ihre fälligen 
Forderungen einschließlich der Zinsen aus
— den für die Genossenschaften bestimmten Eingän

gen (ausgenommen Haushaltsmittel),
— Guthaben der Genossenschaften 
auszugleichen. Vor Einleitung der entsprechenden Maß
nahmen gemäß Absätzen 3 und 4 ist die Bank ver
pflichtet, die Genossenschaften schriftlich unter Nen
nung einer angemessenen Frist über das Wirksam
werden dieser Maßnahmen zu unterrichten.

(5) Erklärt die Bank eine Genossenschaft für kredit
unwürdig, ist die weitere Kreditgewährung davon ab
hängig, daß
— unter Leitung der Räte für landwirtschaftliche Pro

duktion und Nahrungsgüterwirtschaft für diese 
Genossenschaften gemeinsam mit den Genossen
schaftsbauern Maßnahmen zur Überwindung der 
Ursachen ausgearbeitet, von der Mitgliederversamm
lung beschlossen und durch die Räte für landwirt
schaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft 
bestätigt werden;

— die Genossenschaft das Revisionsorgan für landwirt
schaftliche Produktionsgenossenschaften zur Prüfung 
ihrer Wirtschaftstätigkeit in Anspruch nimmt bzw. 
das zuständige Revisionsorgan bei VdgB-Genossen- 
schaften die Wirtschaftstätigkeit gründlich prüft.

(6) Genossenschaften sind verpflichtet, für die bisher 
in Anspruch genommenen überfälligen und Überbrük- 
kungskredite Rückzahlungsvereinbarungen entspre
chend dem Stand ihrer wirtschaftlichen Entwicklung 
mit der Bank' abzuschließen. Die Bank ist berechtigt, 
zusätzlich 2 % Zinsen für diese Kredite ab 1. Januar 
1971 zu berechnen, wenn keine Rückzahlungsverein
barung abgeschlossen wird.

§13
Bankenkontrolle

(1) Die Bank verbindet mit der Kreditgewährung 
die ökonomische Kontrolle über die wirtschaftliche 
Tätigkeit der Genossenschaften. In Verbindung mit 
differenzierten Kreditbedingungen sind die Kontrollen 
so durchzuführen, daß sie gut arbeitende Genossen
schaften kaum spüren, andererseits aber unnachsichtig 
unrationelles Wirtschaften und Verschwendung unter
binden.

(2) Die Bank ist berechtigt, während des gesamten 
Vertragszeitraumes die Einhaltung der vertraglichen 
Vereinbarungen zu kontrollieren und von den Genos
senschaften dazu die Vorlage von Unterlagen ein
schließlich ökonomischer Kennziffern zu verlangen.

(3) Die Kontrollergebnisse sind in den Genossen
schaften auszuwerten. Dabei hat die Bank eng mit 
den gewählten Revisionskommissionen der Genossen
schaften zusammenzuarbeiten.

(4) Bei Planwidrigkeiten hat die Bank die Ursachen 
im Zusammenhang mit der Verletzung des Kreditver
trages aufzudecken und durch konstruktive Vorschläge 
zu deren Beseitigung beizutragen oder zur rationellen 
Durchführung des Reproduktionsprozesses Vorschläge 
zu unterbreiten und Maßnahmen von den Genossen
schaften zu fordern.

§14
Entscheidung von Streitigkeiten

(1) Für die Entscheidung von Streitigkeiten über die 
Erfüllung des Kreditvertrages oder über eine von der 
Bank verlangte Änderung oder Aufhebung des Kredit
vertrages ist das Staatliche Vertragsgericht zuständig.

(2) Über andere Streitigkeiten zwischen den Genos
senschaften und der Bank im Zusammenhang mit der 
Beantragung oder Gewährung von Krediten entschei
det auf Einspruch der Genossenschaften, soweit dem 
Einspruch nicht stattgegeben wurde, das übergeordnete 
Bankorgan.

§ 15
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1971 in Kraft.

(2) Sie gilt für alle Verträge, die für den Zeitraum 
ab 1971 abgeschlossen wurden.

(3) Für Kredite, die von den Genossenschaften ab 
1. Januar 1971 neu in Anspruch genommen werden, 
gelten die Zinssätze dieser Anordnung.

(4) Für die bis 31. Dezember 1970 durch Genossen
schaften in Anspruch genommenen Investitionskredite 
und Umlaufmittelkredite mit gesonderter vertraglicher 
Vereinbarung längerfristiger Kreditrückzahlung gelten 
die vertraglich vereinbarten Bedingungen weiter.

(5) Die Anordnung vom 23. September 1968 über die 
Kreditgewährung zur Finanzierung von Investitionen 
im Bereich der Landwirtschaft (GBl. II S. 883) tritt mit 
dieser Anordnung außer Kraft.

Berlin, den 17. Dezember 1970

Der Präsident
der Bank für Landwirtschaft und Nahrungsgüter

wirtschaft
der Deutschen Demokratischen Republik
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